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Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-/ Batterie-Sammelmengen - Statistik

� Statistikdaten von 
Eurostat zu den 
Sammelmengen 
WEEE in der EU 2008

� Statistikdaten von 
EBRA den 
Sammelmengen von 
Batterien in der EU 

2

© Fraunhofer IPA

12.06.2012
Folie 2

Batterien in der EU 
2010 und 2009



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast - 22.12.2012 – Einigung im COREPER
(Verbände - NGO)
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Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – 19.01.2012 – 2. Lesung EU Parlament
(Politik - Berichterstatter)
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Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Gesetzgebung global - Überblick
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� Infos aus 
C2P/SGS/1WEEE

� Informationen von 
Verbänden

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Überblick

� Inkrafttreten

� Anwendungsbereich 

� Ausnahmen

� Gerätekategorien
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� Sammelquoten

� Rücknahme von Kleingeräten durch Handel

� Verwertungsquoten 

� Wiederverwendung-/Verwertungstechnologien

� Normung

� Export von Altgeräten

� Registrierungs- und Berichtspflichten



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Zeitplan zum Inkrafttreten 

Inkrafttreten:

� Unterzeichnung der EU-Richtlinie durch EU-Rat bis Ende März 2012

� Prüfung der EU-Richtlinie durch den juristischen Dienst der EU (III/2012)

� Übersetzung der EU-Richtlinie in die verschiedenen EU-Amtssprachen 
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� Nach Veröffentlichung (Mitte 2012) tritt die WEEE-Novelle 20 Tage 
später in Kraft (Art. 26)

� Spätestens 18 Monate nach der Veröffentlichung muß die EU-Richtlinie 
in nationales Recht - in Deutschland mit einer Novelle des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) – um gesetzt werden (Art. 24)

� Umsetzung der WEEE 2.0 in nationales Recht der einzelne EU-
Staaten voraussichtlich Januar 2014

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012 
Wesentliche Änderungen - Anwendungsbereich

Änderungen im Anwendungsbereich:

� Bis sechs Jahre nach Inkrafttreten bleibt der bisherige 
Anwendungsbereich mit zehn Gerätekategorien bestehen.

� Für diesen Zeitraum gelten auch die in Abs. 3 genannten Ausnahmen.

� Neu aufgenommen wurden Photovoltaikmodule, sie fallen unter 
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� Neu aufgenommen wurden Photovoltaikmodule, sie fallen unter 
die WEEE-Gerätekategorie 4 (Geräte der Unterhaltungselektronik und 
Photovoltaikmodule).

� Nach Ablauf der Übergangsregelung (Frist von 6 Jahren) gibt es 
einen offenen Anwendungsbereich (open scope) mit den in 
Anlage 3 aufgeführten 6 Gerätekategorien; es sei denn, sie sind 
nach Abs.3 oder Abs. 4 ausgenommen. 

� Spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten (Abs. 5) wird der 
Anwendungs-bereich überprüft, u. a. nach Abgrenzungskriterien 
kleine/große Geräte.



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Ausnahmen

Ausnahmen von der WEEE-RL - nach Art. 2 Abs. 3 und Abs. 4:

� Militärische Gerätschaften (wie bisher)

� Gerätschaften, die speziell als Teil eines anderen Gerätes designt wurden, das nicht unter die 
WEEE fallen (wie bisher)

� Glübirnen (wie bisher)

� Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz im Weltraum
(nach 6 Jahren; Ausnahme v. offenen Anwendungsbereich)
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� Ortsfeste industrielle Großwerkzeuge (wie bisher)

� Ortsfeste Großanlagen (ausgenommen Geräte die nicht ausschließlich für diese Geräte 
entwickelt und installiert wurden) (n. 6J.; Ausn. v. open scope)

� Transportmittel für Personen und Güter (wie bisher)

� bewegliche Maschinen, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt (nach 6 Jahren; 
Ausnahme vom offenen Anwendungsbereich)

� Geräte, die ausschließlich zu Zwecken der Forschung und Entwicklung entworfen 
wurden und nur auf zwischenbetrieblicher Ebene bereitgestellt werden.

� Medizinische Geräte, und Invitro-Diagnostic-Medizingeräte und aktive Implantate 
mit Verdacht auf infektiöse Verunreinigungen (nach 6 Jahren; Ausnahme v. offenen 
Anwendung.)

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Gerätekategorien

..
Gerätekategorien (offener Anwendungsbereich):

1. Wärmeüberträgergeräte (Kühlgeräte, Klimageräte, …)

2. Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche 
von mehr als 100 cm2 enthalten
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3. Lampen

4. Großgeräte (Abmessung > 50 cm)

5. Kleingeräte (Abmessung < 50 cm)

6. Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte (Abmessung < 50 cm)



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Sammelquoten

Änderungen bei den Sammelquoten:

� Zum Sammelziel von derzeit 4 kg/E*a soll ab 2012 bis 2016 alternativ der 
Sammeldurchschnitt der zurückliegenden drei Jahre als Quote angesetzt werden 
können.

� Ab 2016 müssen 45 Prozent der im Durchschnitt in den zurückliegenden drei Jahren 
verkauften Neugeräte gesammelt werden. 

� Zehn Ländern, die ihre Einrichtungen noch modernisieren müssen, wurde ein Zwischenziel 
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von 40% gesetzt. Spätestens 2021 müssen sie das Gesamtziel erreichen.

� Ab 2019 steigt die Quote auf 65 Prozent der verkauften Neugeräte oder alternativ auf 
85 Prozent des gesamten Anfalls an Elektro(nik)-Altgeräten.

� Um festzustellen, ob die Mindestsammelquote erreicht wurde, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass ihnen Angaben zu den getrennt gesammelten Elektro-
und Elektronik-Altgeräten kostenfrei übermittelt werden, die mindestens Angaben 
über Altgeräte enthalten, die

� von Rücknahmestellen und Behandlungsanlagen entgegengenommen wurden,

� von Vertreibern entgegengenommen wurden,

� von Herstellern oder in ihrem Namen tätigen Dritten getrennt gesammelt wurden.

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderung. - Kleingeräterücknahme Handel

Änderungen bei der Rücknahme von Kleingeräten beim Handel:

� Zukünftig wird eine Rücknahmepflicht für den Handel gelten auch, ohne 
dass Neugeräte dort gekauft werden müssen. Dazu gibt es zwei 
Bedingungen:

� Die Verkaufsfläche für Elektro(nik)-Geräte ist größer als 400 Quadratmeter.
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� Das abzugebende Gerät ist kleiner als 25 cm.

� Eine Ausnahme von der Rücknahmepflicht ist zulässig, wenn im 
Mitgliedstaat ein mindestens ebenso effizientes System zur Erfassung von 
Kleingeräte existiert. 

� Dies muss nachgewiesen werden und öffentlich gemacht werden.



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012 
Wesentliche Änderungen – Verwertungsquoten 

Änderungen bei den Verwertungsquoten:

� Die bestehenden Verwertungsquoten werden um 5 Prozent angehoben. 

� Die Kommission soll in den nächsten 4 Jahren die Umsetzbarkeit separater 
Wiederverwendungsziele und eines output-basierten Recyclingziels prüfen 
und hat die Möglichkeit zur Festlegung separater Ziele zur 
Wiederverwendung.
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Wiederverwendung.

Quoten für Behandlung/Recycling Jahr 1-3 nach Inkrafttreten

� Bis 3 Jahre
nach Inkraft-
treten 

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen – Verwertungsquoten 

0%

0% 0% 0%
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Quelle: Otmar Deubzer, FhG-IZM, 2011

0%
0%

0%-5%

Behandlung:
=> Stoffl.+Energetische Verwertung
Recycling:
=> Stoffliche Verwertung
=> Werkst. + Rohstoffl. Verwertung



Quoten für Behandlung/Recycling Jahr 3-6 nach Inkrafttreten

� 3 - 6 Jahre
nach Inkraft-
treten 

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen – Verwertungsquoten 

5%

5% 5% 5%
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Quelle: Otmar Deubzer, FhG-IZM, 2011

5%
5%

5%-5%

Behandlung:
=> Stoffl.+Energetische Verwertung
Recycling:
=> Stoffliche Verwertung
=> Werkst. + Rohstoffl. Verwertung

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen – Verwertungsquoten 

Quoten für Behandlung/Recycling Jahr 6 nach Inkrafttreten

� ab 6. Jahr 
neue Kate-
gorien

Behandlung:
=> Stoffl.+Energetische 
Verwertung
Recycling:
=> Stoffliche Verwertung
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GK 1
Wärme-
überträger-
geräte

GK 2
Bildschirme 
Monitore

GK 3
Lampen

GK 4
Großgeräte

GK 5
Kleingeräte

GK 6
Kleine IT-
und Tele-
kommunika-
tionsgeräte

Behandlun
g

85% 80% - 85% 75% 75%

Recyling
und ReUse

80% 70% 80% 80% 55% 55%

=> Stoffliche Verwertung
=> Werkst. + Rohstoffl. 
Verwertung

12.06.2012
Folie 1612.06.2012

Folie 16



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen – ReUse-/Verwertungstechnik

Änderungen bei der Weiterverarbeitung von Elektroaltgeräten:

� Eine bessere Weiterverarbeitung würde dazu beitragen, mehr wertvolle 
Rohstoffe rückzugewinnen und die Deponierung von gefährlichen 
Substanzen auf Müllhalden zu verhindern. 

� Es sollten die besten Wiederverwertungstechniken genutzt werden und 
Produkte sollten so hergestellt werden, dass sie einfacher recycelt werden 

17

© Fraunhofer IPA

12.06.2012
Folie 17

Produkte sollten so hergestellt werden, dass sie einfacher recycelt werden 
können.

� Neue Definition von „entfernen“

� Manuelle, mechanische, chemische, metallurgische Behandlung

� Stoffe, Zubereitung und Bauteile identifzierbarer Bestandteil eines
(Teiles eines) Stoffstroms

� “identifizierbar”: 
Überwachbar, so dass umweltfreundliche Behandlung sicher gestellt ist

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Normung

Änderungen bei der Normung:

� Die Kommission beauftragt bis sechs Monate nach Inkrafttreten der 
Richtlinie die europäischen Normungsorganisationen, europäische Normen 
für die

� Behandlung – einschließlich Verwertung, Recycling und Vorbereitung zur 
Wiederverwendung – von Elektro- und Elektronik-Altgeräten auszuarbeiten. 
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Wiederverwendung – von Elektro- und Elektronik-Altgeräten auszuarbeiten. 

� Diese Normen müssen dem Stand der Technik entsprechen.

� => z.B. oder



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Export von Altgeräten

Änderungen beim Export von Elektroaltgeräten:

� Für den Export von Altgeräten soll zukünftig eine Beweislastumkehr 
gelten.

� Die Beweispflicht liegt fortan nicht bei den Zollbeamten, sondern bei den 
Exporteuren, die künftig nachweisen müssen, dass Waren tatsächlich zur 
Reparatur oder zur Wiederverwendung versandt werden. 
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� Das bedeutet, dass der Händler durch eine Funktionsprüfung nachweisen muss, 
dass es sich tatsächlich um ein Gebrauchtgerät handelt.

� Für die Ausfuhr in Nicht-OECD-Länder formuliert der neue Anhang VI der 
Richtlinie verschiedene Anforderungen. Dazu gehören u.a. folgende 
Papiere:

� Rechnungskopie und Vertrag über den Verkauf gebrauchter Waren.

� Nachweis über den Test der Funktionsfähigkeit jedes Gerätes.

� Erklärung des Besitzers, dass die Geräte kein Elektronikschrott sind.

� Angemessener Schutz vor Beschädigung durch Verpackung der Geräte.

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012
Wesentliche Änderungen - Registrierungs- / Berichtspfl.

..Änderungen bei der Registrierungs- und Berichtspflicht:

� Die neuen Maßnahmen werden verhindern, dass innerhalb eines 
Mitgliedstaates doppelte Gebühren für die Registrierung gefordert 
werden.

� Für die Hersteller soll es eine Erleichterung bei der nationalen Registrierung 
geben, die nun auch klar den Online-Handel erfasst.
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geben, die nun auch klar den Online-Handel erfasst.

� Hersteller von Elektronik-Waren werden weiterhin einen finanziellen 
Beitrag leisten, um die Zielsetzungen zur Weiterverarbeitung zu erreichen, 
die  Registrier-ungs- und Berichtspflichten wurden jedoch vereinfacht. 

� Zudem wird es ihnen ermöglicht, Stellvertreter damit zu betrauen, anstatt 
in jedem Land, in dem sie Geschäfte tätigen, einen Sitz zu begründen. 

� Dort wo die Geräte auf den Markt gebracht werden, soll ein Rechtsvertreter 
ausreichen, eine Niederlassung ist nicht mehr erforderlich. 

� Voraussetzung ist, dass der Hersteller aber einen Rechtssitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat. 



Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Aktueller Stand  19.01.2012 - FAZIT
Änderungen bei der Rücknahme von Kleingeräten beim Handel:

� Mehr kaputte Kühlschränke, Handys und Elektronik-Gadgets der EU-Länder sollen 
zukünftig eingesammelt und wiederverwertet werden. 

� Am 19.01.2012 haben die Abgeordneten den am 22.12.2011 bei der 4. triologie des 
COREPER-Ausschußes mit dem Rat vereinbarte neue Zielvorgaben verabschiedet. 

� Die Novellierung der Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) bietet 
Verbrauchern neuerdings die Möglichkeit, kleine ausgesonderte Geräte an 
Verkaufsstellen zurückzugeben, und wird den Verwaltungsaufwand für Händler 
verringern.
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verringern.

� "Nach den schwierigen Verhandlungen bin ich sehr zufrieden, dass wir uns mit dem 
Rat auf ehrgeizige, aber erreichbare Sammelraten geeinigt haben. 

� Europa wird nun mehr Rohstoffe wiedergewinnen. Das ist gut für die Wirtschaft und gut 
für die Umwelt", sagte der deutsche Berichterstatter Karl-Heinz Florenz (EVP), nachdem 
das Abkommen mit überwältigender Mehrheit im Plenum durch Handzeichen 
angenommen wurde.

� Sobald der Rat die aktualisierte Richtlinie formal angenommen hat, wird sie in EU-
Recht eingehen. 

� Danach haben die Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit, ihre nationale Gesetzgebung auf den 
neuesten Stand zu bringen.

Tagung Ressourcenmanagement – Rechtl. Grundlagen
WEEE-Recast – Umsetzung in nationales Recht
D: Entwurf 
ElektroG
vom 4.4.2012
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WEEE-Gesetzgebung global
Überblick

Inzwischen 
vom Draft
zum Gesetz
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� Infos aus 
C2P/SGS/1WEEE

� Informationen von 
Verbänden

WEEE-Gesetzgebung global
WEEE-global – CHINA
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WEEE-Gesetzgebung global
WEEE-global – Indien (GESETZ)
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WEEE-Gesetzgebung global
WEEE-global –Indien
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WEEE-Gesetzgebung global
WEEE-global – Indien
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Dipl.-Ing. (FH) Markus Hornberger

Abteilung Nachhaltige Produktion und Qualität

Gruppenleitung

Fraunhofer IPA

Tagung Schadstoffmanagement - Rechtliche Grundlagen 
Ansprechpartner – Schadstoffmanagement
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